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1. Statistische Angaben im Durchgangsarztverfahren für das Jahr 2004 
 

LV NWD D 01/2005 vom 18.01.2005 
DOK-Nr.: 884-HL 

 
 
Wir übersenden Ihnen einen Vordruck für die statistischen Angaben für das Jahr 2004 mit der 
Bitte, diesen Vordruck bis spätestens  
 

01.03.2005 
 
ausgefüllt und unterschrieben an unseren Landesverband zurückzusenden. 
 
Hinweis: 

Der Statistikbogen wird maschinell ausgewertet und darf daher keinerlei Zusätze enthalten. Aus 
diesem Grund können wir auch nicht elektronisch gefertigte Ausdrucke der eigenen Praxis-
Software akzeptieren. Es ist ausschließlich der beigefügte Statistikbogen zum Nachweis der 
Daten zu verwenden. Weitere Erläuterungen zum Ausfüllen des Bogens entnehmen Sie bitte 
dem beigefügten Informationsblatt. 
 
 
 
2. Nachweis der ständigen unfallchirurgischen Fortbildung 
 

LV NWD D 01/2005 vom 18.01.2005 
DOK-Nr.: 411.12/009 

 
 
Nach Ziffer 5.10 der aktuellen „Anforderungen zur Beteiligung von Ärzten am Durchgangsarzt-
verfahren“ bitten wir, gleichzeitig mit der Übersendung des Statistikbogens, einen Nachweis 
über Ihre Teilnahme an einer unfallchirurgischen Fortbildung im Jahr 2004 in Kopie zu übersen-
den. Bei der unfallchirurgischen Fortbildung muss es sich nicht um eine Veranstaltung der Lan-
desverbände der gewerblichen Berufsgenossenschaften handeln. Auch Veranstaltungen ande-
rer Institutionen werden selbstverständlich akzeptiert, sofern unfallchirurgische Themen behan-
delt wurden. 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass in den Fällen, in denen wiederholt die Teil-
nahme an einer unfallchirurgischen Fortbildung nicht nachgewiesen werden kann, ein Pflicht-
verstoß nach den Durchgangsarztanforderungen besteht. Dies kann u. U. zur Kündigung der 
Beteiligung führen. Die Übersendung entsprechender Nachweise liegt daher auch in Ihrem ei-
genen Interesse. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Anlagen 
Der Geschäftsführer 
In Vertretung 

 
 
Schneck 

 

! 



 Anlage zum Rundschreiben D 01/2005 – Punkt 1 – vom 18.01.2005 

ANMERKUNGEN / ERLÄUTERUNGEN ZUM AUSFÜLLEN 
DES D-ARZT-STATISTIKBOGENS 2004 

          
 
 
Von D-Ärzten/D-Ärztinnen in Gemeinschaftspraxen ist die Statistik nur einmal zu erstellen. Die 
Behandlungsfälle aller D-Ärzte/D-Ärztinnen der Gemeinschaftspraxis sind zusammenzufassen und die 
entsprechenden Angaben in dem Vordruck einzutragen. Das gleiche gilt bei einem kollegialen 
Chefarztsystem im Krankenhaus. 
D-Ärzte/D-Ärztinnen, die ihre D-Arzttätigkeit erst im Laufe des Jahres als Nachfolger(-in) eines 
anderen D-Arztes/einer anderen D-Ärztin aufgenommen haben, werden gebeten, die 
Behandlungsfälle des Vorgängers/der Vorgängerin mit zu berücksichtigen und die Gesamtzahlen 
anzugeben. 
 
 
Zu den einzelnen Punkten des Statistikfragebogens: 
 
1. Sofern Unfallverletzte versorgt wurden, deren Versicherungsträger nicht auf dem Vordruck 

aufgeführt sind, bitten wir, dieselben bei gleichartigen Versicherungsträgern aus 
unserem Verbandsbereich einzutragen.  
Arbeitsunfälle, die Ihnen nach durchgangsärztlicher Erstversorgung (also mit einem F 
1000-Bericht bereits erfasste Fälle) zur Weiterbehandlung überwiesen werden, sind nicht 
unter 1 auszuweisen. Dies gilt insbesondere für Durchgangsärzte/Durchgangsärztinnen an 
Krankenhäusern des Verletzungsartenverfahrens, wenn bei VAV-Fällen der/die 
erstversorgende Durchgangsarzt/Durchgangsärztin bereits einen F 1000-Bericht erstattet 
hat. 

 
 
2.1 / 2.2  Unter diesen Ziffern sind alle Durchgangsarztberichte der besonderen ambulanten und 

stationären Behandlung zahlenmäßig zu erfassen, soweit es sich nicht um VAV-Fälle 
handelt. 

 
 
2.3 Hier sind erstellte Durchgangsarztberichte in Fällen des Verletzungsartenverfahrens 

getrennt nach ambulanten und stationären Fällen anzugeben. Maßgebend ist die 
Entscheidung des D-Arztes am zum Verletzungsartenverfahren beteiligten 
Krankenhaus.  

 Ein Katalog, aus dem die betreffenden Verletzungsarten entnommen werden können, ist 
als Anlage beigefügt. 

 Werden hier Eintragungen von Durchgangsärzten/Durchgangsärztinnen, die an nicht 
beteiligten Krankenhäusern oder in freier Niederlassung tätig sind, gemacht, muss in 
jedem Fall eine Begründung erfolgen, wenn keine Überweisung/Verlegung in ein am 
Verletzungsartenverfahren beteiligtes Krankenhaus erfolgt ist. Die Begründung bitten wir 
auf einem gesonderten Blatt vorzunehmen. 

  
 
3. Unter dieser Ziffer ist die Zahl der erstatteten Nachschauberichte anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Vermeidung von Rückfragen bitten wir Sie, die o. g. Hinweise zu beachten. 
 
Vielen Dank! 
 
Landesverband Nordwestdeutschland der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften  

Wichtig: 
 

Den Vordruck bitte nicht ergänzen. 






